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Amtliche Bekanntmachung 

 
09/118 
Bundestagswahl 2009 am 27. September 2009 
 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 2009 für die Wahlbezirke der Stadt Remscheid wird in der Zeit vom 

 
7. September 2009 bis 11. September 2009 

im Wahlamt, Elberfelder Str. 36, 42853 Remscheid, Raum 110, 
zu den üblichen Öffnungszeiten 

der Abteilung Bürgerservice des Fachdienstes 1.32 - Bürger, Sicherheit und Ordnung 
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 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmenge-
setzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-

gerät möglich. 
 
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag 

vor der Wahl, spätestens am 11. September 2009 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Remscheid, Wahlamt, Elberfelder 
Str. 36, 42853 Remscheid, Raum 110 Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 6. September 2009 

eine Wahlbenachrichtigung. 
 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 104 (Solingen – Remscheid – Wuppertal II) 

 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 
a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 06. September 2009) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 11. September 
2009) versäumt hat, 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 

Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden 
ist, 

 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-

schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25. September 
2009, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine tele-
fonische Antragstellung ist unzulässig. 

 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
Im Falle nachgewiesener, plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
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- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Sonntag, dem 27. September 2009 bis 
18.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-
lich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Remscheid, den 17. August 2009 
Der Kreiswahlleiter, gez. Dr. Christian Henkelmann 
 
 

09/119 
Bundestagswahl 2009 
 
Wahlbenachrichtigung, Wahlschein, Briefwahl, Direktwahl 
 
Am 27.09.2009 findet die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. 
 
Wahlberechtigte, die bis zum 06.09.2009 keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, wenden sich bitte an die 
Wahl-Hotline, Tel. 16 – 28 79. 
 
Für die Briefwahl werden Wahlschein und Briefwahlunterlagen benötigt. Ein entsprechender Antrag befindet sich 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte.  
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch online über das Internet (www.remscheid.de/wahlen) beantragt 
werden.  
 
Selbstverständlich kann der Antrag auch weiterhin schriftlich gestellt werden und dem Wahlamt zugeschickt werden 
(Stadt Remscheid, Wahlamt, Elberfelder Str. 36, 42849 Remscheid).  
 
Auch ist es möglich, den Wahlschein persönlich beim Briefwahlbüro des Wahlamtes zu beantragen und den Wahl-
schein sowie die Briefwahlunterlagen direkt mitzunehmen. Im Briefwahlbüro besteht zudem die Möglichkeit der 
sofortigen Stimmabgabe.  
 
Das Briefwahlbüro ist vom 31.08.2009 bis zum 25.09.2009 geöffnet: 
 

Wahlamt der Stadt Remscheid 
Elberfelder Str. 36, 42853 Remscheid 

1. Etage, Raum 148 
(Eingang Friedrich-Ebert-Platz, Aufzug) 

 
Öffnungszeiten  

Briefwahlbüro Raum 148 

MO 07:30 13:00 
DI 07:30 17:30 
MI 07:30 13:00 
DO 07:30 16:00 
FR 07:30 12:00 

 
Am Freitag, den 25.09.2009 gilt die besondere Öffnungszeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Die Wahl-Hotline unter Tel. 16 –  28 79 steht Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
Remscheid, den, 17.08.2009 
Der Kreiswahlleiter, gez. Dr. Christian Henkelmann 
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09/120 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung zu dem Bebauungsplan 616 – Gebiet August-
straße, nördlich Augustplatz  
 
Rechtsgrundlagen: 
§ 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie allgemeine Richtlinien des Rates der Stadt Remscheid zur Durchführung 
der Bürgerbeteiligung 
 
Die Bezirksvertretung 2 – Süd – hat in ihrer Sitzung am 30.01.2008 beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit an der Planung zu dem Bebauungsplan Nr. 616 – Gebiet Auguststraße, nördlich Augustplatz durchzu-
führen.  
 
Hierzu ergeht folgende                        EINLADUNG: 

 
Am Dienstag, d. 01.09.2009, findet um 18.00 Uhr 

im Rathaus Remscheid, Großer Sitzungssaal, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid 

eine 
 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
 
statt, in der die Planung vorgestellt wird und diskutiert werden kann. 
 
Darüber hinaus liegen die entsprechenden Planentwürfe in der Zeit von Montag, d. 31.08.2009 bis einschließlich 
Freitag, d. 18.09.2009 im Fachdienst Bauordnung und Bauleitplanung, Ludwigstraße 14, 42853 Remscheid, 
Erdgeschoss, während der nachfolgend aufgelisteten Zeiten zur Einsichtnahme aus: 
 
Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 
Montag, Mittwoch, Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag 14.00 - 17.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung  Telefon   (0 21 91) 16 – 24 24. 
 
Während dieser Frist hat jedermann Gelegenheit zur Einsichtnahme und kann Stellungnahmen schriftlich oder per 
E-Mail (bauordnungsamt@str.de) beim Fachdienst Bauordnung und Bauleitplanung einreichen. 
 
Die Abgrenzung des betroffenen Plangebietes ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 
 
Remscheid, d. 16.06.2009 
gez. Rehbein, Bezirksbürgermeister  - Bezirksvertretung 2 – Süd  
 

Gebietsabgrenzung 
Bebauungsplan Nr. 616 

– Gebiet Auguststraße, nördlich Augustplatz – 
 

 

 


